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1. Geltungsbereich
1.1 Die Lieferungen und Leistungen von Controlware erfolgen ausschließlich zu den nachstehenden Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Auf die den Vertragsprodukten beiliegenden 
Lizenzbedingungen der Hersteller wird ergänzend Bezug genommen. 

1.2 Anders lautende Geschäftsbedingungen des Bestellers sind nur wirksam, wenn sie von Controlware schriftlich bestätigt 
wurden. Das gleiche gilt für Änderungen und Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

1.3 Mündliche Zusagen und Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Bestätigung von Controlware. 

2. Vertrag
2.1 Die Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst durch schriftliche Bestätigung des Auftrages zustande und richtet sich

ausschließlich nach diesen Bedingungen, die durch Auftrag oder Annahme vom Besteller anerkannt werden.
2.2 Der Besteller ist an seine Bestellung gebunden. Controlware ist berechtigt, innerhalb von 30 Werktagen die Bestellung

anzunehmen oder abzulehnen. 

3. Umfang und Lieferpflicht
3.1 Für den Umfang der Lieferung ist die schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend.
3.2 Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen und Gewichtsangaben sind nur annähernd

maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Controlware ist berechtigt, von der Bestellung 
abweichende Vertragsprodukte zu liefern, wenn die Produktänderung die technische Leistungsfähigkeit und die 
Funktionstauglichkeit nicht beeinträchtigt und – falls ein bestimmtes Design vereinbart war - das äußere Erscheinungsbild der 
Vertragsprodukte nicht betroffen ist. 

3.3 Das Recht zu Teillieferungen und deren Fakturierung bleibt vorbehalten, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart 
wurde oder der Besteller nachweist, dass die Teillieferung für ihn ohne Interesse ist. 

3.4 Die Angabe von Messwerten versteht sich ohne Einwirkung etwaiger Interferenzen oder sonstiger Störungen aus der Umwelt. 

4. Preise
4.1 Alle Preise verstehen sich ab Dietzenbach, sofern nicht Abweichendes schriftlich vereinbart wird. Die Preise für Geräte

schließen die Kosten für die übliche Verpackung ein. Verlangt der Besteller eine besondere Verpackungsart, so gehen die 
Mehrkosten zu seinen Lasten. Die Verpackungskosten für die Lieferung von Ersatzteilen, Zubehör und Verbrauchsmaterialien 
werden gesondert in Rechnung gestellt. 

4.2 Sämtliche Zölle, Gebühren, Einfuhr- und Ausfuhrabgaben u. ä. trägt der Besteller. 
4.3 Der Besteller trägt die Transportkosten ab Dietzenbach. Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist Controlware berechtigt, aber 

nicht verpflichtet, die zu versendende Ware auf Kosten des Kunden gegen Transportgefahren aller Art zu versichern. Dies, 
sowie eine eventuelle Übernahme der Transportkosten, hat keinen Einfluss auf den Gefahrenübergang. 

4.4 Die Anlieferung und Aufstellung der Geräte sowie die Anleitung von Bedienungspersonal erfolgt zu Lasten des Bestellers. Die 
Kosten der Aufstellung werden gemäß der Servicepreisliste berechnet. 

4.5 Der angebotene Preis beruht auf den zur Zeit der Bestellung gültigen Herstellerpreislisten, bzw. Material-, Energie- und 
Lohnkosten. Wird die Lieferung des bestellten Gegenstandes erst zu einem Zeitpunkt gewünscht, der mehr als drei Monate 
nach Vertragsabschluss liegt, so wird der Preis, falls sich in der Zwischenzeit diese Kosten erhöht haben, nach oben prozentual 
angepasst. 

5. Zahlung
5.1 Zahlungen haben innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu erfolgen. Bei verspäteter Zahlung ist

Controlware berechtigt, bis zum Zahlungseingang weitere Lieferungen zurückzuhalten.
5.2 Erhält Controlware erst nach Vertragsabschluss Kenntnis über das Eintreten einer vorläufigen Insolvenz oder einer Insolvenz

oder über sonstige Änderungen der Kreditwürdigkeit des Bestellers, die die Zahlung gefährdet, kann auch bei Ver- einbarung 
besonderer Zahlungsziele die Leistung bis zur vollständigen Zahlung verweigert und sofortige Zahlung sämtli- cher offener 
Rechnungen verlangt werden. 

5.3 Bei Zahlungsverweigerung trotz Aufforderung Zug um Zug gegen Leistung ist Controlware berechtigt, ohne Fristsetzung und 
unabhängig von den Voraussetzungen des § 323 Abs. 2 BGB vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten und die 
Herausgabe bereits gelieferter Erzeugnisse unbeschadet weiterer Schadensersatzansprüche zu verlangen. Kommt der 
Besteller mit seiner Zahlungspflicht in Verzug oder verletzt er eine der sich aus dem vereinbarten Eigentumsvorbehalt 
ergebenden Pflichten, so wird die gesamte Restschuld sofort fällig. 

5.4 Die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten, die nicht aus demselben Vertragsverhältnis resultieren, und die 
Aufrechnung mit Gegenforderungen des Bestellers sind ausgeschlossen. Etwas anderes gilt, wenn die Ansprüche des 
Bestellers schriftlich anerkannt oder rechtskräftig festgestellt worden sind. 

5.5 Gerät der Besteller in Zahlungsverzug, so werden die gesetzlichen Zinsen zuzüglich Provisionen und Kosten berechnet. Die 
Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 

5.6 Ist Ratenzahlung vereinbart und kommt der Besteller mit einer Rate ganz oder teilweise länger als 14 Tage in Verzug, so wird 
der gesamte Restbetrag sofort fällig und weitere Lieferungen werden gestoppt. 
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6. Lieferung
6.1 Für die Einhaltung der von Controlware angegebenen Versand- oder Lieferdaten oder Lieferfristen wird nur gehaftet, wenn

diese ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Die angegebenen Fristen beginnen mit dem Datum der schriftlichen An- 
nahmeerklärung und Bestätigung des Auftrages, jedoch nicht vor Beibringung der vom Besteller zu beschaffen- den Unterla- 
gen, Genehmigungen und Freigaben oder vor Schaffung aller sonstigen erforderlichen Voraussetzungen. Durch Änderungen 
eines Vertrages verlängern sich die in Aussicht genommenen Fristen entsprechend. Vereinbarte Lie- fertermine gelten als 
eingehalten, wenn das Vertragsprodukt zum vereinbarten Liefertermin dem Frachtführer übergeben wurde, soweit keine 
anderweitige ausdrückliche schriftliche Vereinbarung getroffen wurde. Verzögert sich die Versendung versandbereiter Ware 
aus Gründen, die nicht von Controlware zu vertreten sind, so können die Vertragsprodukte auf Kos- ten und Gefahr des Kunden 
eingelagert werden. 

6.2 Ist ein verbindliches Versand- oder Lieferdatum oder eine verbindliche Lieferfrist überschritten, so muss der Besteller schriftlich 
eine Nachfrist von einem Monat setzen und kann nach deren fruchtlosen Ablauf vom Vertrag zurücktreten oder Schadenser- 
satz wegen Nichterfüllung verlangen. Stellt der Besteller einen Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichter- füllung, wird 
dieser im Falle einfacher Fahrlässigkeit auf typische, unmittelbare Schäden bis zur Hälfte des vereinbarten Preises des nicht 
gelieferten oder installierten Produktes begrenzt. Ersatz des Verzugsschadens kann nur verlangt wer- den, wenn Controlware 
grob 
fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat. 

6.3 Hat Controlware das Ausbleiben einer Lieferung nicht zu vertreten, da diese abhängig ist von der Selbstbelieferung der 
Controlware durch einen Vorlieferanten, und diese unterbleibt auf nicht nur vorübergehende Zeit trotz rechtzeitigem Abschluss 
des Deckungsgeschäftes und Wahrnehmung sämtlicher zur Verfügung stehender Einflussmöglichkeiten, ist Controlware ohne 
Schadensersatz zum Rücktritt berechtigt. Etwas anderes gilt nur dann, wenn Controlware das Unterbleiben zu vertreten hat. 

7. Annahme, Abnahme und Gefahrübergang
7.1 Der Besteller hat die Lieferung in jedem Fall unverzüglich nach Aufforderung anzunehmen. Die Annahme ist schriftlich zu 

bestätigen. Nimmt der Besteller eine Lieferung nicht an, so gerät er in Verzug und ist Controlware zum Ersatz des ent- 
standenen Schadens verpflichtet. Der Besteller ist verpflichtet, die Ware unverzüglich nach Erhalt auf Vollständigkeit und 
Übereinstimmung laut Lieferschein und Bestellung zu überprüfen. Unterbleibt eine Rüge innerhalb einer Frist von acht 
Tagen nach Erhalt der Lieferung, gilt die Ware als vertragsgemäß geliefert. 
Ist Gegenstand der Leistung von Controlware eine Installation, so wird Controlware dem Besteller nach Fertigstellung eine 
angemessene Frist zur Abnahme mitteilen. Für selbständige Funktionseinheiten kann Controlware Teilabnahmen verlan- 
gen. Nimmt der Besteller die Leistung von Controlware innerhalb dieser Frist nicht ab, so gilt die Leistung als abge- 
nommen. Gründe, die seiner Ansicht nach einer Abnahme entgegenstehen, hat der Besteller innerhalb der Frist Control- 
ware schriftlich mitzuteilen. Bei Übernahme der Installation/Inbetriebsetzung ist von beiden Parteien ein schriftliches Ab- 
nahmeprotokoll zu errichten. 

7.2 Nimmt der Kunde die Lieferung trotz einer Mahnung mit Fristsetzung von 10 Tagen nicht an, oder storniert der Besteller 
eine verbindliche Bestellung, kann Controlware unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren tatsächlichen Schaden  gel- 
tend zu machen, 10% des vereinbarten Kaufpreises für die durch die Bearbeitung der Bestellung entstandenen Kosten 
und für den entgangenen Gewinn geltend machen. Der Schadensersatz vermindert sich entsprechend, soweit der Besteller 
nachweist, dass überhaupt kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. 

7.3 Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert, so können nach Ablauf eines Monats nach dem vereinbarten 
Versendungstermin die Lagerkosten in nachgewiesener, marktüblicher Höhe berechnet werden. 

7.4 Die Gefahr geht mit erster Übergabe von Controlware an einen Spediteur auf den Besteller über. Bei eigener Anlieferung 
durch Controlware geht die Gefahr mit dem Aufladen der Erzeugnisse auf das erste Transportfahrzeug auf den Besteller 
über. Sondervereinbarungen, z.B. Transportmittel, berühren nicht den Zeitpunkt des Gefahrübergangs. Gerät der Besteller 
in Annahmeverzug, so geht auch hier die Gefahr auf ihn über. Auf Wunsch können auf Kosten des Bestellers entspre- 
chende Versicherungen abgeschlossen werden. 

7.5 Bei zur Reparatur oder zum Ersatz bestimmten Warenrücksendungen zu Controlware innerhalb der Gewährleistungszeit 
geht die Gefahr für den Besteller ab erster Übergabe des Bestellers an den von Controlware gewählten Spediteur über, 
die Transportkosten trägt hierbei Controlware. Bei Warenrücksendungen außerhalb der Gewährleistungszeit trägt der 
Besteller die Transportkosten selbst und kann den Spediteur, wie auch Transportmodalitäten selbst wählen. 

8. Höhere Gewalt
8.1 Die Haftung für Schadensersatz wegen Nichterfüllung oder Verzug ist im Falle von nach Vertragsschluss eintretender 

oder bekannt gewordener Höherer Gewalt für beide Vertragsparteien ausgeschlossen. Ereignisse Höherer Gewalt sind 
u.a.
innere Unruhe, Betriebsstörungen, Arbeiter-, unvermeidbarer Energie- oder Rohstoffmangel, Streik, Aussperrung,
unvorhersehbare Verkehrsstörungen und behördliche Anordnungen.

8.2 Ereignisse Höherer Gewalt befreien für die Dauer der Störungen und deren Auswirkungen von der Lieferpflicht. Für
Dienstleistungen gelten diese Regelungen entsprechend. Nach Wiedereintritt normaler Verhältnisse ist die Controlware
berechtigt, die vereinbarte Menge entsprechend später zu liefern, bzw. eine angemessene Verschiebung der Leistung-
stermine für Dienstleistungen zu verlangen. Nach Andauern der Ereignisse von drei Monaten oder bei dauernder Unmög-
lichkeit der Leistung kann Controlware von dem noch nicht erfüllten Vertragsteil zurücktreten.

8.3 Treten die vorgenannten Umstände beim Besteller ein, so gelten diese Rechtsfolgen für die ihn treffenden Verpflichtungen
entsprechend.
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9. Eigentumsvorbehalt
9.1 Die gelieferten Erzeugnisse verbleiben bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Ansprüche aus der Geschäftsverbindung 

mit Controlware im Eigentum der Controlware. 
9.2 Der Besteller ist verpflichtet, die im Eigentum der Controlware stehenden Erzeugnisse mit kaufmännischer Sorgfalt zu 

verwahren und ausreichend zu versichern. 
9.3 Der Besteller ist zur Verarbeitung und Veräußerung der Erzeugnisse im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Eine    et- 

waige Verarbeitung erfolgt für die Controlware. Bei einer Verarbeitung mit fremden Waren durch den Besteller erwirbt 
Controlware an der neuen Sache Miteigentum in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware. Die aus der Verarbei- 
tung entstehende neue Sache gilt auch als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. 

9.4 Ein etwaiger Weiterverkauf der Erzeugnisse hat unter Eigentumsvorbehalt bis zur Zahlung durch den Letztabnehmer zu 
erfolgen. Der Besteller überträgt schon jetzt seinen Kaufpreisanspruch in voller Höhe sicherheitshalber auf die 
Controlware und hat auf Verlangen die Abtretung schriftlich zu bestätigen. Übersteigt der Wert der geleisteten Sicherheit 
die Forderungen der Controlware gegen den Besteller insgesamt um mehr als 20 %, so wird auf Verlangen des Bestellers 
der die Forderungsabsicherung übersteigende Teil zurückgewährt. 

9.5 Der Besteller ist zur Einziehung der auf die Controlware übergegangenen Forderungen ermächtigt, nicht aber zu anderen 
Verfügungen über diese Forderungen. Die Ermächtigung ist jederzeit widerruflich. Jede Vollstreckungsmaßnahme in 
Rechte der Controlware hat der Besteller unverzüglich zu melden. Kosten zur Abwehr der Vollstreckung hat der Besteller 
zu tragen. 

9.6 Gerät der Besteller mit der Erfüllung von Ansprüchen aus der Geschäftsverbindung in Verzug, so ist Controlware berech- 
tigt, ohne vorherige Fristsetzung und unabhängig von den Voraussetzungen des § 323 Abs. 2 BGB von dem Vertrag 
zurückzutreten, die Rechte aus dem Vorbehaltseigentum geltend zu machen und Schadensersatz zu verlangen. 

10. Gewährleistung
10.1 Angaben von Controlware zu den Produkten und zu den Leistungen sind lediglich Beschaffenheits- und Inhaltsangaben,

wenn nicht Controlware ausdrücklich schriftlich bestimmte Eigenschaften des Produktes oder der Leistung zusichert oder 
garantiert. 

10.2 Die gelieferten Erzeugnisse sind frei von mechanischen Defekten und Fehlern in der Ausführung. Gleiches gilt, soweit 
beauftragt, für die ordnungsgemäße Aufstellung der Erzeugnisse durch Controlware. Ausgenommen von jeder Zusiche- 
rung sind Verschleißteile sowie Schäden, die auf die typische Abnutzung, unsachgemäße Installation, Benutzung bzw. 
Bedienung oder von uns nicht ausdrücklich autorisierte Nachbesserungsarbeiten, Wartungstätigkeiten oder Änderungen 
zurückgehen. 

10.3 Erzeugnisse oder Teile davon, die innerhalb der Gewährleistungszeit Fehler aufweisen, werden nach Wahl der 
Controlware unentgeltlich nachgebessert oder neu geliefert, sofern der Besteller die Mängel unverzüglich nach ihrer 
Entdeckung schriftlich mitgeteilt hat. Der Besteller muss Controlware eine angemessene Frist für die Beseitigung der 
Fehler setzen. Soweit die Nacherfüllung innerhalb der Frist fehlgeschlagen ist, stehen dem Besteller die weiteren gesetz- 
lichen Gewähr- leistungsansprüche (Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) offen, soweit deren weitere gesetzliche 
Voraussetzungen vorliegen. 

10.4 Richtet der Besteller Reklamationen oder Warenrücksendungen an Controlware, ist der Besteller verpflichtet, die diesen 
Geschäftsbedingungen als Anlage beigefügten RMA-Vorschriften der Controlware zu beachten und einzuhalten. Dies 
umfasst insbesondere das Erbringen aller erforderlichen Informationen zur Fehlfunktonalität des Produktes, die ihm be- 
kannt sind. Kommt der Besteller seiner Informations- und Mitwirkungspflicht vorsätzlich oder fahrlässig nicht nach, ruht 
sein Gewährleistungsanspruch. Controlware kann dem Besteller die Ware entgeltlich zurücksenden, wenn dieser nach 
Fristsetzung seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Die Beseitigung anerkannter Mängel erfolgt nach Wahl von 
Controlware entweder bei ihr, beim Hersteller oder eines Dritten, oder im Unternehmen des Bestellers. 

10.5 Bei Reklamationen innerhalb der Gewährleistungszeit werden die Kosten der Aufwendungen, die zum Zwecke der Nach- 
erfüllung erforderlich werden, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, die bei der Rücksendung und 
Reparatur oder dem Ersatz der Ware entstehen, von Controlware getragen. Bei Reklamationen außerhalb der Gewähr- 
leistungszeit werden vorgenannte Kosten vom Besteller getragen. 

10.6 Durch die Instandsetzung oder Nachbesserung wird die Gewährleistungsfrist nicht verlängert. Im Falle der Ersatzlieferung 
beginnt die Verjährungsfrist neu. 

10.7 Sämtliche Gewährleistungsansprüche verjähren spätestens in 12 Monaten ab Ablieferung bzw. ab Abnahme. 
10.8 Weitere oder andere als die vorstehenden Ansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere auf 

Ersatz von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst oder an Rechtsgütern des Bestellers entstanden sind, wie 
z.B. entgangener Gewinn und sonstige Vermögensschäden, sind ausgeschlossen, sofern sich Controlware nicht vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verhalten oder den schadensauslösenden Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für
die Beschaffenheit  der Ware übernommen hat.

10.9 Die Gewährleistungspflicht entfällt, wenn die gelieferten Gegenstände oder erbrachten Leistungen verändert, unsach- 
gemäß behandelt, be- oder verarbeitet werden. Zur sachgemäßen Behandlung gehört u.a. die erforderliche und vom 
Besteller nachzuweisende Einhaltung der Einbau-, Bedienungs- und Wartungsvorschriften. 

10.10 Gebrauchte Gegenstände werden unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung geliefert. 
10.11 Dem Besteller ist bekannt, dass weitergehende Datenverluste durch mindestens einmal tägliche Datensicherungen ver- 

mieden werden können und dass Controlware unter keinen Umständen für die Datenverluste haftet, die aus unterlassenen 
Datensicherungen resultieren. 
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11. Haftung
11.1 Controlware haftet unbegrenzt, wenn ein Schaden auf eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung oder auf

die schuldhafte Verletzung einer vertraglichen Kardinalpflicht zurückzuführen ist. Ebenfalls unbegrenzt haftet Controlware 
für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Gleiches gilt für Schäden, 
die in den Schutzbereich einer von Controlware erteilten Garantie (Zusicherung) fallen. 

11.2 Außerhalb der in Ziffer 11.1 genannten Fälle haftet Controlware nicht für Schäden, die auf einfacher Fahrlässigkeit ihrer 
gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 

11.3 Die Ersatzpflicht für die Verletzung vertraglicher Kardinalpflichten ist auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden 
begrenzt. Das gilt auchfür den entgangenen Gewinn und für nicht erzielte Einsparungen. 

11.4 Auch in den Fällen grober Fahrlässigkeit ist die Haftung von Controlware auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden begrenzt, wenn keiner der in Ziffer 11.1 genannten Fälle vorliegt. 

11.5 Im Falle von Lieferungen ist die Haftung von Controlware für Schäden durch den Liefergegenstand an anderen Rechtsgü- 
tern des Bestellers ausgeschlossen. Dies gilt nicht in den in Ziffer 11.1 genannten Fällen. 

11.6 Soweit Controlware nach den vorstehenden Regelungen oder aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften nicht unbe- 
grenzt haftet, ist die Haftung von Controlware pro Schadensfall auf € 1 Mio. beschränkt. Schäden innerhalb eines Ver- 
tragsverhältnisses zählen als ein Schadensfall. 

11.7 Soweit nach den vorstehenden Regelungen die Haftung von Controlware ausgeschlossen oder begrenzt wird, gilt dies 
auch für die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen von 
Controlware. 

11.8 Zwingende gesetzliche Haftungsbestimmungen werden durch die vorstehenden Regelungen nicht berührt. 

12. Software-/Beratungsleistungen
12.1 Bei Verträgen, die Software- oder Beratungsleistungen (mit-)beinhalten, soll vor Erbringung dieser Leistungen, spätestens 

jedoch in der letzten Leistungsphase, von beiden Parteien ein Pflichtenheft als Grundlage der dann zu erbringenden 
Leistungen vereinbart werden. Dies gilt bei Änderungen oder Ergänzungen derartiger Verträge entsprechend. 

12.2 Bei Serien- und Standardsoftware gilt die Lieferspezifikation der Controlware als Pflichtenheft im Sinne der vorstehenden 
Ziffer. 

12.3 Der Besteller hat nur Anspruch auf Aushändigung der Programmunterlagen der Anwendersoftware, sofern diese speziell 
für ihn entwickelt worden ist, er die vollen Projektierungs-, Programmier- und Datenerfassungskosten gezahlt hat und 
insoweit nicht ausdrücklich etwas Abweichendes vereinbart worden ist. 

12.4 Die Parteien sind sich jedoch darüber bewusst, dass es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, Fehler der Soft- 
ware unter allen Anwendungen auszuschließen. 

12.5 Controlware übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Programmfunktionen den Anforderungen des Bestellers genügen 
bzw. in der von ihm getroffenen Auswahl zusammenarbeiten. 

12.6 Die Controlware zur Verfügung gestellten Arbeitsunterlagen und Daten verwahrt Controlware mit eigenüblicher Sorgfalt, 
unbeschadet der Verpflichtung des Bestellers, Controlware übergebene Daten zum Zwecke ihrer Rekonstruierbarkeit 
auch bei sich zu verwahren. 

13. Schutzrechte und Vertraulichkeit
13.1 Sollte ein Dritter dem Besteller gegenüber die Verletzung gewerblicher Schutzrechte hinsichtlich der gelieferten Erzeug-

nisse geltend machen, so ist der Besteller zur sofortigen Mitteilung verpflichtet. Controlware ist berechtigt, gegebenenfalls 
mit Unterstützung des Bestellers, aber auf eigene Kosten, alle Verhandlungen über die Beilegung oder einen daraus ent- 
stehenden Prozess zu führen. 

13.2 Sind die gelieferten Erzeugnisse nach Entwürfen oder Anweisungen des Bestellers gebaut worden, so hat der Besteller 
Controlware von allen Forderungen, Verbindlichkeiten, Belastungen und Kosten freizustellen, die aufgrund von Verletzun- 
gen von Patenten, Warenzeichen oder Gebrauchsmustern von Dritten erhoben werden. Etwaige Prozesskosten sind 
Controlware angemessen zu bevorschussen. 

13.3 Controlware verpflichtet sich, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten Kenntnisse von Betriebsgeheimnissen 
und von als vertraulich zu bezeichnenden Informationen nur zur Durchführung dieses Vertrages zu verwenden. Beide 
Parteien haben alle Unterlagen und Informationen, die sie bei und in Erfüllung eines Vertrages erhalten, so lange vertrau- 
lich zu behandeln, wie sie nicht allgemein bekannt geworden sind. 

13.4 Diese Pflichten bleiben auch nach Beendigung eines Vertrages bestehen und sind bei zulässiger Weitergabe von Unterla- 
gen und Informationen an Dritte auch diesen aufzuerlegen. 

14. Eigentumsrechte
An sämtlichen von Controlware vor oder nach Vertragsabschluss zur Verfügung gestellten Unterlagen behält sich 
Controlware Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nur mit ihrer ausdrücklichen Zustimmung zugänglich 
gemacht werden. Sämtliche derartigen Zeichnungen und Unterlagen sind, wenn der Vertrag nicht zustande kommt oder 
wieder aufgelöst wird, unaufgefordert und unverzüglich zurückzugeben. 

15. Serviceleistungen
15.1 Für die Durchführung von Dienstleistungen wie die Installation von Geräten, Wartung, Generalüberholung und Reparatur

hat der Besteller alle Vorkehrungen zu treffen, die für einen ungehinderten Beginn und eine zügige Durchführung der 
Leistungen erforderlich sind. Es ist allein Sache des Bestellers, für eventuell erforderliche behördliche Genehmigungen 
zu sorgen. 

15.2 Die Preise für die Dienstleistungen bestimmen sich nach den jeweils gültigen Angebotskonditionen von Controlware. 
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15.3. Kündigt Controlware den Servicevertrag aus wichtigem Grund oder kündigt der Auftraggeber vor Ablauf der vereinbarten 
Mindestlaufzeit, so ist der Auftraggeber zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den Controlware durch die vorzeitige Be- 
endigung des Vertrags erleidet. Als Schadensersatz stehen Controlware ohne weiteren Nachweis 70 % aller vertraglich 
geschuldeten Entgelte für die Zeit bis zum nächstzulässigen Termin für eine ordentliche Kündigung zu, es sei denn, der 
Auftraggeber weist seinerseits nach, dass Controlware im Einzelfall ein geringerer Schaden entstanden ist. 

15.4. Im übrigen gelten für die Serviceleistungen, insbesondere für Gewährleistung und Haftungsbeschränkung, diese Allge- 
meinen Geschäftsbedingungen. Eine Haftung für Mangelfolgeschäden aus Serviceleistungen ist ausgeschlossen. 

16. Export- und Importgenehmigungen
16.1 Von Controlware gelieferte Produkte und technisches Know-how sind zur Benutzung und zum Verbleib in dem mit dem

Besteller vereinbarten Lieferland bestimmt. Die Wiederausfuhr von Vertragsprodukten - einzeln oder in systemintegrierter 
Form - ist für den Besteller unter Umständen genehmigungspflichtig und unterliegt den Außenwirtschaftsvorschriften der 
Bundesrepublik Deutschland bzw. des anderen mit dem Kunden vereinbarten Lieferlandes. Der Besteller muss sich über 
diese Vorschriften selbständig nach deutschen Bestimmungen beim Bundesamt für Wirtschaft, 65760 Eschborn/Taunus, 
erkundigen. Unabhängig davon, ob der Besteller den endgültigen Bestimmungsort der gelieferten Vertragsprodukte an- 
gibt, obliegt es dem Besteller in eigener Verantwortung, die ggf. notwendige Genehmigung der jeweils zuständigen Au- 
ßenwirtschaftsbehörden einzuholen, bevor er solche Produkte exportiert. 

16.2 Jede Weiterlieferung von Vertragsprodukten durch den Besteller an Dritte, mit und ohne Kenntnis von Controlware, bedarf 
gleichzeitig der Übertragung der Exportgenehmigungsbedingungen. Der Besteller haftet für die ordnungsgemäße Beach- 
tung dieser Bedingungen gegenüber Controlware. 

17. Schlussbestimmungen
17.1 Der Besteller kann Ansprüche gegen Controlware nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der Controlware abtre- 

ten. 
17.2 Die Unwirksamkeit einzelner Punkte dieser Bedingungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. An 

die Stelle einer unwirksamen Bestimmung treten in erster Linie die Sondervorschriften für Handelsgeschäfte sowie 
etwaige Handelsbräuche. 

17.3 Erfüllungsort ist Controlware Dietzenbach, Gerichtsstand ist Frankfurt am Main. Controlware ist jedoch berechtigt, den 
Be-steller an jedem anderen begründeten Gerichtsstand zu verklagen. 

17.4 Auf das Vertragsverhältnis zwischen Controlware und dem Besteller ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar. Das 
Einheitliche Kaufgesetz (EKG), das Einheitliche Vertragsabschlussgesetz (EAG) sowie das Wiener UN-Abkommen über 
den internationalen Warenverkehr (UNCITRAL) sind ausgeschlossen. 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für cloud-basierte IT Services 
der Controlware GmbH (nachfolgend: „Controlware“) 

1. Geltungsbereich
Controlware bietet in Zusammenarbeit mit Cloud Service Providern (CSP) cloud-basierte IT Service Lösungen, wie 
z.B. Software-as-a-Service, Platform-as-a-Service, Infrastructure-as-a-Service und andere Produkte an. Bei Soft-
ware- as-a-Service kann der Kunde eine Software-Anwendung online gegen eine Vergütung nutzen. Platform-as-a-
Service bedeutet eine Bereitstellung von Plattform-IT-Ressourcen. Infrastructure-as-a-Service entspricht der
Bereitstellung von Hardware- oder hardware-nahen IT-Ressourcen. Diese IT-Ressourcen sind oft durch Hardware-
Virtualisierung von der physikalischen Hardware, auf der sie betrieben werden, entkoppelt. Der Kunde kann aus
einer Vielzahl solcher Dienste auswählen. Die konkrete Ausgestaltung der einzelnen Services wird in deren Leis-
tungsbeschreibung dargestellt.

2. Vertragsgegenstand und Vertragsbestandteile
2.1 Gegenstand und Bestandteile der vertraglichen Beziehung zwischen dem Kunden und Controlware sind die Liefe- 

rung/Vermittlung von cloud-basierten IT Service Lösungen nebst Anwendungsdokumentation (Produkt) gemäß die- 
sen Regelungen, dem Leistungsschein/dem Einzelvertrag für alle Produkte und der für das jeweilige Einzelprodukt 
zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Version der besonderen produktbezogenen Bedingungen des Resellers und des 
CSP. Die besonderen produktbezogenen Bedingungen bestehen in der Regel aus (a) den Service- und Leistungsbe- 
schreibungen für das jeweilige Produkt und den Service Level Agreements („SLA“), (b) den besonderen Vertragsbe- 
dingungen für das Produkt, einschließlichbesonderer Lizenzbestimmungen 

2.2 Der Quellcode (Source Code) der den Produkten zugrundeliegenden Software ist nicht Vertragsbestandteil. 
2.3 Für die Beschaffenheit der von Controlware gelieferten Produkte ist die bei Vertragsschluss zur Verfügung stehende 

Leistungsbeschreibung aus dem Leistungsschein/dem Einzelvertrag und den besonderen produktbezogenen Bedin- 
gungen abschließend maßgeblich. Eine darüberhinausgehende Beschaffenheit der Produkte schuldet Controlware 
nicht. Eine solche Verpflichtung kann der Kunde insbesondere nicht aus anderen Darstellungen der Software in 
öffentlichen Äußerungen oder in der Werbung Controlwares und/oder des Herstellers, sowie deren Angestellten 
oder Vertriebspartnern herleiten, es sei denn, Controlware hat die darüberhinausgehende Beschaffenheit ausdrück- 
lich ge- genüber dem Kunden schriftlichbestätigt 

2.4 Erbringt Controlware darüber hinaus Leistungen (Beratungs-, Schulungs-, Unterstützungsleistungen etc.) werden 
diese gesondert vergütet. Ist zwischen den Parteien nichts Abweichendes vereinbart, sind Zeitaufwände nach dem 
aktuell gültigen Stundensatz und der aktuell gültigen Preis-, Leistungs- und Reisekostenübersicht Controlwares zu 
vergüten 

3. Bestellung und Vertragsdurchführung
3.1 Controlware verpflichtet sich, nach Maßgabe des jeweiligen Leistungsscheins entsprechend bei den jeweiligen be- 

sonderen produktbezogenen Bedingungen und gegebenenfalls weitere für das Vertragsverhältnis geltende Bedin- 
gungen auf Anfrage zur Verfügung zustellen. 

3.2 Sofern die Bestellung über die Controlware Webseite oder eine elektronische Plattform erfolgt, gilt: Die dargestellten 
Angebote stellen kein Angebot im juristischen Sinne dar. Mit der Bestellung erklärt der Kunde verbindlich sein Ver- 
tragsangebot. Eingabefehler können vor Absenden der Bestellung mittels der üblichen Tastatur- und Mausfunktionen 
berichtigt werden. Mit Mausklick auf den die Bestellung abschließenden Button unterbreitet der Kunde ein verbindli- 
ches Vertragsangebot. Nach Eingang des Angebots des Kunden erfolgt der Vertragsabschluss hinsichtlich des be- 
stellten Produktes mit der Annahme der Bestellung durch ausdrücklich erklärte Auftragsbestätigung oder durch Pro- 
duktbereitstellung Controlwares. Sofern die Bestellung über E-Mail, Fax oder Telefon zu Stande kommt, gilt: Der auf 
der Controlware Webseite dargestellte oder in sonstiger Form (z.B. E-Mail) übermittelte Produktkatalog stellt kein 
Angebot im juristischen Sinne dar. Mit der Bestellung per E-Mail, Fax oder Telefon erklärt der Kunde verbindlich 
sein Vertragsangebot. Der Vertragsabschluss hinsichtlich des bestellten Produktes erfolgt mit der Annahme der 
Bestellung durch ausdrücklich erklärte Auftragsbestätigung oder durch Produktbereitstellung Controlwares. 

3.3 Produktbereitstellung: Die Art und Weise, wie und mit welchem Umfang und welchen Nutzungsrechten das Produkt 
jeweils dem Kunden zur Verfügung gestellt wird, ist im Leistungsschein bzw. in den besonderen produktbezogenen 
Bedingungen und weiteren Bedingungen, die für das jeweilige Produkt gelten, beschrieben 

3.4 Controlware muss möglicherweise von Zeit zu Zeit die vereinbarten Bedingungen während der Vertragslaufzeit an- 
passen, z.B. auf Verlangen eines dritten Lizenzgebers bzw. des Herstellers. Controlware wird diese Änderungen 
nur aus triftigen Gründen durchführen. Änderungen werden dem Kunden mindestens vier Wochen vor ihrem Inkraft- 
treten schriftlich oder per E-Mail mitgeteilt. Die Änderungen werden wirksam, wenn der Kunde nicht innerhalb einer 
Frist von zwei Wochen nach Kenntnisnahme bzw. möglicher Kenntnisnahme der Änderungsmitteilung schriftlich 
oder per E- Mail widerspricht und Controlware den Kunden auf diese Rechtsfolge in der Änderungsmitteilung 
hingewiesen hat. Im Übrigen bedürfen Änderungen der Zustimmung des Kunden. 

4. Lizenzen und Nutzungsrechte
4.1 Mit der Annahme einer durch den Kunden abgegebenen Bestellung, erhält der Kunde ein einfaches, nicht übertrag- 

bares Nutzungsrecht, die jeweiligen Produkte im Umfang der Leistungsbeschreibungen und Lizenzbestimmungen 
zeitlich und örtlich beschränkt zu nutzen. Weitere Bestimmungen können im Leistungsschein, in den besonderen 
produktbezogenen Bedingungen und weiteren Bedingungen des Herstellers bzw. eines dritten Lizenzgebers enthal- 
ten sein. Soweit im Leistungsschein, in den besonderen produktbezogenen Bedingungen und sonstigen Bedingungen 
keine entgegenstehenden Regelungen bestehen, gilt Folgendes: Sofern der Kunde mehrere Niederlassungen oder 
Zweigstellen unterhält, ist das Nutzungsrecht beschränkt auf die Niederlassungen und Zweigstellen des Kunden im 
Vertriebsgebiet Controlwares. Der Kunde allein trägt die Verantwortung für die Vereinbarkeit seiner Nutzung der Pro- 
dukte mit außerhalb des Vertriebsgebietes anwendbarem Recht. 

4.2 Der Kunde darf die Produkte nur zu dem Zweck einsetzen, seine internen Geschäftsvorfälle abzuwickeln. Insbeson- 
dere (a) ein Rechenzentrumsbetrieb für Dritte oder (b) das vorübergehende Zur-Verfügung-Stellen der Produkte (z.B. 
als Application Service Providing) für andere als Konzernunternehmen oder (c) die Nutzung der Produkte zur 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für cloud-basierte IT Services 
der Controlware GmbH (nachfolgend: „Controlware“) 

Schulung von Personen, die nicht Mitarbeiter des Kunden sind, sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
der Controlware erlaubt. Die gewerbliche Weitervermietung ist generell untersagt 

4.3 Vervielfältigungen der Produkte sind nur insoweit zulässig, als dies für den vertragsgemäßen Gebrauch notwendig 
ist. Im Übrigen gelten die §§ 69d Abs. 2 und 3 und 69e UrhG. 

4.4 Lizenzüberschreitung: Für den Fall, dass ein Produkt durch den Kunden oder aufgrund seines Verhaltens über das 
lizensierte Maß hinaus genutzt wird (z.B. wenn sich im Rahmen eines Audits beim Kunden herausstellt, dass ein 
Einzelnutzer-Account von mehreren Nutzern geteilt wird), hat der Kunde sämtliche Schäden zu erstatten, die im 
Zusammenhang mit der Lizenzüberschreitung entstanden sind oder entstehen. Zudem muss der Kunde fehlende 
Produktsubtraktionen umgehend nachlizensieren, um seinen vertraglichen Verpflichtungen wieder nachzukommen. 
Weitere Ansprüche Controlwares oder von Dritten bleiben unberührt 

4.5 Controlware kann bei Bedarf einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer mandatieren, um die ordnungsgemäße Erfüllung 
dieses Vertrags durch den Kunden nach vorheriger angemessener Ankündigung zu üblichen Geschäftszeiten audi- 
tieren zu lassen. Im Übrigen gelten die Auditbedingungen des jeweiligen Lizenzgebers bzw. Herstellers. 

4.6 Der Kunde wird bei der Durchführung des Audits in angemessener Weise und ohne Vergütung unterstützen. Das 
Auditrecht beinhaltet das Recht des Wirtschaftsprüfers auf Zugang zu den Geschäftsräumen und Zugriff auf die 
Systeme, in denen die relevanten Aufzeichnungen vorgehalten werden, vorausgesetzt, dass (a) sich die 
Wirtschaftsprüfer an die anwendbaren Regeln für Gesundheit und Arbeitssicherheit sowie allgemeine Sicher- 
heitsregeln für die Ge- schäftsräume halten und (b) die Wirtschaftsprüfer eine angemessene Vertraulichkeitsverpflich- 
tung übernehmen 

5. Mitwirkungspflichten
5.1 Der Kunde hat sich über die wesentlichen Funktionsmerkmale der Produkte informiert und trägt das Risiko, ob diese 

seinen Wünschen und Bedürfnissen entspricht; über Zweifelsfragen hat er sich vor Vertragsschluss durch Controlware 
bzw. durch andere fachkundige Dritte beratenlassen. 

5.2 Die Einrichtung einer funktionsfähigen – und auch unter Berücksichtigung der zusätzlichen Belastung durch die Ver- 
tragsgegenstände ausreichend dimensionierten – Hard- und Softwareumgebung sowie einer ausreichenden Anbin- 
dung an das Internet liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden. Der Kunde testet die Produkte nach deren 
Bereitstellung vor deren Produktiveinsatz gründlich auf Mangelfreiheit und auf Verwendbarkeit in der bestehenden 
Hard- und Softwarekonfiguration. Der Kunde beachtet die von Controlware für die Installation und den Betrieb der 
Produkte gegebenen Hinweise; er wird sich in regelmäßigen Abständen auf den über das Internet zugänglichen Web- 
seiten über aktuelle Hinweise informieren und diese beim Betriebberücksichtigen. 

5.3 Soweit Controlware über die Bereitstellung der Vertragsgegenstände hinaus weitere Leistungspflichten obliegen, wirkt 
der Kunde hieran im erforderlichen Umfang unentgeltlich mit, indem er z.B. Mitarbeiter, Arbeitsräume, Hard- und Soft- 
ware, Daten und Telekommunikationseinrichtungen zur Verfügung stellt. 

5.4 Der Kunde trifft angemessene Vorkehrungen für den Fall, dass die Produkte ganz oder teilweise nicht ordnungsge- 
mäß arbeiten (z.B. durch tägliche Datensicherung, Störungsdiagnose, regelmäßige Überprüfung der Datenverarbei- 
tungsergebnisse). 

5.5 Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Datenverarbeitungen durch die Produkte den gesetzlichen, insbeson- 
dere den datenschutzrechtlichen, handelsrechtlichen undsteuerrechtlichen Vorgaben entsprechen und etwaige Aus- 
fuhrbeschränkungen zubeachten. 

5.6 Der etwaige Zugang des Kunden zur cloud-basierten IT Service Lösung ist abhängig von der Verbindung über das 
Internet, für die der Kunde allein verantwortlich ist. Der Kunde trägt die Kosten für seinen Internetzugang 

5.7 Der Kunde ist für die von ihm durch die cloud-basierte IT Service Lösung vorgenommenen Einstellungen und seine 
etwaige gelieferten Inhalte verantwortlich, sofern keineanderweitigen Vereinbarungen bestehen. 

5.8 Der Kunde hat Controlware entsprechend zu informieren, wenn der Kunde Kenntnis von der Verletzung eines gewerb- 
lichen Schutzrechtes oder von Urheberrechten an den Produktenerlangt. 

5.9 Controlware ist berechtigt, jederzeit den Zugang des Kunden zu einem Produkt zur Vermeidung von Schäden, Haftung 
oder Sanktionen oder aus ähnlich gutem Grund sperren zu lassen, falls der Kunde gegen Gesetze verstößt oder falls 
sich der Kunde im Widerspruch zu den vereinbarten Bedingungen (einschließlich der besonderen produktbezogenen 
Bedingungen und weiterer Bedingungen) verhält, insbesondere in folgenden (nicht abschließenden) Fällen: 
- der Kunde oder ein dem Kunden zurechenbarer Nutzer nutzt die Produkte (a) für die Verbreitung oder für die

Mitwirkung an der Verbreitung von Viren, Spyware, anderen Schadprogrammen oder unerwünschten E-Mails 
(Spam, Phishing, Kettenbriefen etc.); (b) für Handlungen, die Computer oder mit dem Internet verbundene 
Systeme 
beeinträchtigen oder beschädigen oder sich zu diesen unberechtigten Zugang verschaffen (Hacking); (c) für 
Handlungen oder Unterlassungen, die bei Dritten zu einer anormalen Beeinträchtigung oder Schädigung ihrer 
Systeme oder zu einer anormal hohen oder unkontrollierbaren Inanspruchnahme von Ressourcen führen (wie 
z.B. Belastungen des Prozessors, RAM, Disk I/O oder des Netzwerks); (d) für die Verletzung von Rechten Dritter
(einschließlich Urheberrechten) durch Uploads, Downloads, Verbreitung von Inhalten oder ähnlichen Hand-
lungen ohne
ordnungsgemäße Zustimmung des Rechteinhabers; (e) für Handlungen, insbesondere die Verbreitung von Ma-
terialien, die gegen anwendbare Straftatbestände verstoßen (z.B. Verleumdungen und Beleidigungen, Kinder-
pornographie, Hehlerei oder unerlaubtes Glücksspiel); oder (f) für andere Handlungen, die anwendbares Recht,
vereinbarte Bedingungen hinsichtlich der Nutzung der Produkte verletzen.

- der Kunde verletzt im Rahmen der Nutzung der Produkte gewerbliche Schutzrechte Dritter.
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5.10 Controlware wird den Kunden unverzüglich über jede Sperrung und die Gründe hierfür informieren und wird den 
Kunden weiter informieren, ob die Sperrung dauerhaft oder zeitlich begrenzt ist. Im Falle einer dauerhaften Sperrung 
ist Controlware berechtigt den betroffenen Vertrag außerordentlich zu kündigen. Im Falle einer außerordentlichen 
Kündigung durch Controlware hat der Kunde Controlware sämtlichen Schaden bzw. entgangenen Gewinn zu erset- 
zen, der in der Regel darin besteht, dass die vereinbarte Vergütung vom Kunden bis zum Ablauf einer möglichen 
ordentlichen Kündigung zu zahlenist. 

6. Vergütung
6.1 Controlware erhält für die im Leistungsschein festgelegte Leistung eine Vergütung zu den dort festgelegten Konditio- 

nen. Controlware erstellt aufgrund der Berechnung ihrer Leistungen eine Rechnung an den Kunden. Diese Rechnun- 
gen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu zahlen. Es besteht Einigkeit, dass Rechnungen 
in Papierform oder per E-Mail übersandt werdenkönnen. Angegebene Preise verstehen sich netto zzgl. der jeweiligen 
USt. 

6.2 Sofern Lizenzgebühren für eine bestimmte Abrechnungsperiode festgelegt sind (z.B. pro Monat), erfolgt die Abrech- 
nung pro Rate ab dem Tag, an dem die Registrierung bzw. Ankündigung der jeweiligen Lizenzrechte erfolgte. Der 
Kunde zahlt lediglich für den Zeitraum, in dem die Lizensierung tatsächlich erfolgte. Der Leistungsschein bzw. die 
besonderen produktbezogenen Bedingungen enthalten ggf. eine andere oder ergänzende Regelung, z.B. für ver- 
brauchsbezogene Preismodelle, tagesabhängige Preise oder spezielle Preiskonditionen/Rabatte basierend auf der 
Mindestbestellmenge, die dann vorrangig gilt 

6.3 Die Zahlungspflicht des Kunden für bestellte Produkte besteht unabhängig von der tatsächlichen Nutzung durch den 
Kunden. 

6.4 Controlware hat das Recht, Produktleistungen einzuschränken oder zu sperren, wenn der Kunde schuldhaft mit einem 
Rechnungsbetrag in Verzug ist. Controlware hat das Recht, trotzdem Erfüllung zu verlangen oder nach seiner Wahl 
den Vertrag fristlos zukündigen. 

6.5 Controlware ist berechtigt, die Preise mit einer Vorabankündigungsfrist von 25 Tagen zum Monatsanfang anzupassen, 
für den Fall, dass sich die eigenen Einkaufspreise ändern. Bewirkt die Anpassung eine Preissteigerung von mehr 
als 8% pro Jahr hat der Kunde das Recht, den Vertrag außerordentlich schriftlich mit einer Frist von zwei Wochen 
zum Wirksamwerden der Preiserhöhung zu kündigen. Sind die Preiserhöhungen nachweislich nicht von Control- 
ware zu vertreten, besteht für den Kunden kein Kündigungsrecht. Dies gilt insbesondere bei Kostenanpassungen, 
die direkt oder mittelbar durch die Gesetzgebungerfolgen. 

7. Leistungsstörung
7.1 Der Kunde ist verpflichtet, etwaige Support-Anfragen (Hotline- und E-Mail Support zu üblichen Geschäftszeiten bzw. 

entsprechend von Controlware definierten Zeiten) direkt an Controlware zu richten. Controlware verschafft dem Kun- 
den Leistungen im Rahmen von Service-Levels für die Produkte, sofern undsoweit diese in den besonderen produkt- 
bezogenen Bedingungen beschrieben worden sind. Diese Leistungen werden u.U. im Namen Controlwares von drit- 
ten Unternehmen (2nd oder 3rd Level Support) bereit gestellt. Etwaige Abweichungen sind im Leistungsschein gere- 
gelt 

7.2 Soweit die Leistungsstörungen und Abhilfemaßnahmen in einem SLA definiert sind, sind die jeweiligen Abhilfemaß- 
nahmen abschließend für die betroffene Leistungsstörung. Falls im Leistungsschein bzw. in den besonderen produkt- 
bezogenen Bedingungen keine Service Level definiert sind oder die definierten Service Level auf die betroffene Leis- 
tungsstörung nicht anwendbarsind, richten sich die Ansprüche des Kunden im Rahmen der durch Ziff. 8 gesetzten 
Grenzen nach dem im Vertragsgebiet anwendbaren Gesetzesrecht 

7.3 Controlware ist für alle notwendigen Arbeiten der hierzu erforderliche Zugriff auf die Vertragsgegenstände zu gewäh- 
ren. Erfolgt dies nicht, ist der Kunde für etwaige – Zusatzkosten bzw. Verzögerungen ersatzpflichtig bzw. verantwort- 
lich. 

7.4 Der Kunde hat Controlware auftretende Mängel, Störungen oder Schäden unverzüglich unter konkreter Angabe der 
Umstände (zur Nachvollziehbarkeit des Fehlers) anzuzeigen. 

8. Haftung
8.1 Für Schäden, die an anderen Rechtsgütern als dem Leben, Körper oder Gesundheit entstehenist die Haftung ausge- 

schlossen, soweit die Schäden nicht auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten Controlwares, eines von 
ihren gesetzlichen Vertretern oder eines von dessen Erfüllungsgehilfen beruhen oder das Verhalten auch keine 
Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten ist. Wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, deren Erfül- 
lung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Kunde regelmäßig vertrauen darf. 

8.2 Dieser Haftungsausschluss gilt nicht, soweit Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz betroffen sind, ein Mangel 
arglistig verschwiegen wurde oder eine Beschaffenheitsgarantie übernommen wurde 

8.3 Für die Wiederbeschaffung von Daten gilt, sofern nicht die Datensicherung Gegenstand der Leistung ist, dass 
Controlware nur insoweit haftet, soweit der Kunde alle erforderlichen und zumutbaren Datensicherungsvorkehrungen 
getroffen und sichergestellt hat, dass die Daten aus Datenmaterial, das in maschinenlesbarer Form bereitgehalten 
wird, mit vertretbarem Aufwand rekonstruiert werden können. 

9. Freiheit von Rechten Dritter
9.1 Controlware gewährleistet, dass ihre Leistungen frei von Schutzrechten und diesen verwandten Ansprüchen Dritter 

sind. 

9.2 Macht ein Dritter gegenüber dem Kunden geltend, dass eine Leistung seine Rechte verletzen würde, benachrichtigt 
der Kunde Controlware unverzüglicn. Er überlässt es Controlware - und ggf. deren Vorlieferanten oder Hersteller 
der Produkte - soweit wie zulässig, die geltend gemachten Ansprüche auf dessen Kosten abzuwehren 
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9.3 Controlware ist berechtigt, entsprechend den vorstehenden Regelungen dem Kunden die Nutzung der Leistung zu 
untersagen, wenn ihr gegenüberschutzrechtliche Ansprüche geltend gemacht werden. 

9.4 Schadensersatzansprüche des Kunden bleiben unberührt. 

10. Geheimhaltung und Datenschutz
10.1 Die Vertragspartner verpflichten sich, alle im Rahmen der Vertragsanbahnung und -durchführung erlangten Kennt-

nisse von vertraulichen Informationen und Betriebsgeheimnissen („Betriebsgeheimnisse“) des jeweils anderen Ver- 
tragspartners zeitlich unbegrenzt vertraulich zu behandeln und nur für Zwecke der Durchführung dieses Vertrags zu 
verwenden. Zu den Betriebsgeheimnissen Controlware gehören auch die Vertragsgegenstände und die nach den 
Einzelverträgen erbrachten Leistungen. 

10.2 Der Kunde wird die Vertragsgegenstände Mitarbeitern und sonstigen Dritten nur zugänglich machen, soweit dies 
zur Ausübung der ihm eingeräumten Nutzungsbefugnisse erforderlichist. Er wird alle Personen, denen er Zugang zu 
den Vertragsgegenständen gewährt, über die Rechte Controlwares an den Vertragsgegenständen und die Pflicht zu 
ihrer Geheimhaltung belehren und diese Personen schriftlich zur Geheimhaltung und Nutzung der Informationen nur 
im Umfang nach Ziff. 10.1 verpflichten, soweit die betreffenden Personen nicht aus anderen Rechtsgründen zur 
Geheim- haltung mindestens in vorstehendem Umfang verpflichtetsind. 

10.3 Der Kunde stellt Controlware frei von allen Schäden, Kosten und Auslagen (einschließlich angemessener Kosten der 
Rechtsverteidigung), die im Zusammenhang mit einer Verletzung dieser Vertraulichkeitsverpflichtung entstehen. 

10.4 Die vorstehenden Verpflichtungen gelten nicht für Betriebsgeheimnisse, die (a) zur Zeit ihrer Übermittlung durch den 
Vertragspartner bereits offenkundig oder der anderen Vertragspartei bekannt waren; (b) nach ihrer Übermittlung durch 
den Vertragspartner ohne Verschulden der anderen Vertragspartei offenkundig geworden sind; (c) nach ihrer Über- 
mittlung durch den Vertragspartner der anderen Vertragspartei von dritter Seite auf nicht rechtswidrige Weise und 
ohne Einschränkung in Bezug auf Geheimhaltung oder Verwertung zugänglich gemacht worden sind; (d) die von einer 
Vertragspartei eigenständig, ohne Nutzung der Betriebsgeheimnisse des Vertragspartners, entwickelt worden sind; 
(e) die gemäß Gesetz, behördlicher Verfügung oder gerichtlicher Entscheidung veröffentlicht werden müssen – vo-
rausgesetzt, die veröffentlichende Partei informiert den Vertragspartner hierüber unverzüglich und unterstützt ihn in
der Abwehr derartiger Verfügungen bzw. Entscheidungen; oder (f) soweit dem Vertragspartner die Nutzung oder
Weitergabe der Betriebsgeheimnisse auf Grund zwingender gesetzlicher Bestimmungen oder auf Grund dieses Ver-
trags gestattet ist.

10.5 Die Verpflichtung aus den vorgenannten Klauseln bleibt auch nach Beendigung dieser Vereinbarung bestehen. 
10.6 Controlware hält die Regeln des Datenschutzes ein, insbesondere, wenn ihr Zugang zum Betrieb oder zu Hard- und 

Software des Kunden gewährt wird. Sie stellt sicher, dass ihre Erfüllungsgehilfen diese Bestimmungen ebenfalls 
ein- halten, insbesondere verpflichtet sie diese vor Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis. Controlware 
be- zweckt keine Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten im Auftrag des Kunden. Vielmehr geschieht 
ein Transfer personenbezogener Daten nur in Ausnahmefällen als Nebenfolge der vertragsgemäßen Leistungen 
des Kunden. Die personenbezogenen Daten werden von Controlware in Übereinstimmung mit den datenschutzrecht- 
lichen Bestimmungen behandelt. 

10.7 Der Kunde ist die für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle für personenbezogenen Daten, die mittels der 
Produkte genutzt oder verarbeitet werden und ist deshalb für die datenschutzrechtliche Zulässigkeit der Datenverar- 
beitung und - übermittlung verantwortlich. Der CSP ist der Auftragsdatenverarbeiter, der im Auftrag und nach Weisung 
des Kunden Daten verarbeitet. Soweit die Datenschutzgesetze vorsehen, dass ein gesonderter Vertrag zur Auftrags- 
datenverarbeitung zu schließen ist oder eine sonstige Vereinbarung zwischen verantwortlicher Stelle und Auftrags- 
datenverarbeiter im Sinne der jeweils anzuwenden Datenschutzgesetze, so sind diese Vereinbarungen direkt zwi- 
schen dem Kunden als verantwortliche Stelle und dem CSP als Auftragsdatenverarbeiter zu treffen. 

11. Vertragslaufzeit
11.1 Diese Vertragsbedingungen treten nach Unterzeichnung der Leistungsscheine bzw Einzelverträgen durch beide Ver- 

tragspartner inKraft. 
11.2 Die Leistungsscheine bzw Einzelverträgen können von dem Kunden mit einer Frist von 7 (sieben) Monaten zum Mo- 

natsende und von Controlware mit einer Frist von 5 (fünf) Monaten zum Monatsende gekündigt werden. 
11.3 Für den Fall, dass die Parteien für bestimmte Produkte in Einzelverträgen eine Mindestvertragslaufzeit vereinbart 

haben, bleibt diese Vereinbarung ungeachtet von Ziff 11.2. in Ansehung des jeweiligen Einzelvertrages in Kraft, bis 
die jeweilige Mindestvertragslaufzeitendet. 

11.4 Der Kunde kann Leistungsscheine bzw Einzelverträge ändern (ergänzen, erhöhen oder reduzieren), sofern die be- 
sonderen produktbezogenen Bedingungen und andere Bedingungen nichts Abweichendes regeln und eine Mitteilung 
mit angemessenerer Frist vorab erfolgt ist. Reduzierungen/Abkündigungen werden erst wirksam, wenn die jeweilige 
zwingende oder optionale vereinbarte Mindestlaufzeit abgelaufen ist. Die zwingende Mindestlaufzeit ist ggfs. in den 
besonderen produktbezogenen Bedingungen für jedes Produkt angegeben. 

11.5 Nach Ablauf der Mindestlaufzeit wird die Leistung auf Tagesbasis fortgeführt und ist gemäß der jeweils gültigen Preis- 
liste zu vergüten, es sei denn, dass (a) der Einzelvertrag zuvor zum Ablauf der Mindestlaufzeit von einer der beiden 
Parteien gekündigt wurde, oder (b) eine zwingende Mindestlaufzeit gemäß den besonderen produktbezogenen Be- 
dingungen gilt. Im letzteren Fall, d.h. wenn die besonderen produktbezogenen Bedingungen eine zwingende Mindest- 
laufzeit vorsehen und der Einzelvertrag nicht zum Ablauf der Mindestlaufzeit gekündigt wurde, findet folgende Rege- 
lung Anwendung: Der Einzelvertrag endet, falls keine Verlängerung zwischen den Parteien vereinbart wurde und die 
Mindestlaufzeit mehr als 12 (zwölf) Monate beträgt, alternativ wird der Einzelvertrag automatisch um die Mindestlauf- 
zeit erneuert, wenn die Mindestlaufzeit 12 (zwölf) Monate oder weniger beträgt. 

11.6 Controlware kann das Angebot bestimmter Produkte oder Einzelverträge mit einer Ankündigungsfrist von mindestens 
5 (fünf) Monaten zum Monatsende einstellen bzw. beenden. Ungeachtet dieser Frist bleiben die jeweiligen Einzelver- 
träge jedoch bis zum Ablauf der jeweils vereinbarten Mindestlaufzeit oder der nach Ziffer (5) verlängerten Vertrags- 
laufzeit für den jeweiligen Einzelvertrag in Kraft, wenn diese Laufzeit über den angekündigten Beendigungstermin 
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hinausreichen sollte. 
11.7 Mit Beendigung enden die Rechte und Pflichten der Parteien einschließlich der Lizenzrechte und Rechte aus den 

Einzelverträgen nach Ziff 4, soweit nichts Anderes vereinbart ist oder Verpflichtungen oder Rechte betroffen sind, die 
ihrem Wesen nach das Ende der Vereinbarung überdauern sollen. 

11.8 Im Falle der Beendigung eines bestimmten Produktangebotes oder eines bestimmten Einzelvertrages beschränkt sich 
die Wirkung der Beendigung darauf und lässt die Wirksamkeit dieser Vereinbarung im Übrigen unberührt 

11.9 Controlware ist gegenüber dem Kunden berechtigt, sämtliche Einzelverträge innerhalb der Kündigungsfristen zu kün- 
digen. 

11.10 Jede Partei kann die Einzelverträge aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und ungeachtet 
bestehender Mindestvertragslaufzeiten kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Kunde für 
zwei aufeinanderfolgende Zahlungstermine mit der Entrichtung der (Lizenz-)gebühren oder eines nicht unerheblichen 
Teils hiervon in Verzug ist oder in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der Entrichtung 
der Lizenzgebühren in Höhe eines Betrages in Verzug ist, der die Gebühren für zwei Monate erreicht bzw. wenn die 
andere Partei in irgendeiner Art Liquidationsprozess eintritt, einen Liquidator bestellt, generell außerstande ist Forde- 
rungen Dritter zu begleichen oder mit Gläubigern in Verhandlungen zur Abwendung einer Insolvenz eintritt. 

11.11 Jede Kündigung bedarf derSchriftform. 
11.12 Die Kündigung von Einzelverträgen berührt nicht die Laufzeit von weiteren Verträgen. 

12. Schlussbestimmungen
12.1 Alle Verträge zwischen den Parteien sowie die gesondert zu vereinbarenden Einzelverträge unterliegen dem Recht

der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Bestimmungen zum Internationalen Privatrecht und des UN- 
Kaufrechts. Vertragssprache ist Deutsch bzw. Englisch. 

12.2 Eventuelle Widersprüche zwischen den das Vertragsverhältnis regelnden Bestimmungen sind nach folgender Rang- 
folge aufzulösen, wobei die jeweils zuerst genannten Regelungen Vorrang vor den nachgenannten haben: 

1. Vereinbarungen im Leistungsschein / Einzelvertrag
2. Besondere produktspezifische Bedingungen für das jeweilige Produkt
3. diese Allgemeinen Bedingungen
4. sonstige Allgemeine Geschäftsbedingungen Controlwares

12.3 Änderungen und Ergänzungen von Verträgen bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. 
12.4 Sollte eine Bestimmung eines Vertrages oder dieser AGB unwirksam sein oder werden, so hat dies nicht die Unwirk- 

samkeit des gesamten Vertrages/ der AGB zur Folge. 
12.5 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesen Allgemeinen Bestimmungen und 

den darauf basierenden Einzelverträgen sowie deren Durchführung und Erfüllungsort ist Frankfurt am Main. 
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